
 

 

Gebotsformular „Beiderseitige Erklärung über zukünftige Stromliefermengen“ 

 

Hinweis: Die Beschlusskammer hat in der Bekanntmachung der Ausschreibung Formatvorgaben für 
das Ausschreibungsverfahren gemäß § 15 WindSeeG in Verbindung mit § 30a Absatz 1 EEG gemacht. 
Die Nichtbeachtung der Formatvorgaben führt nach § 15 WindSeeG in Verbindung mit § 33 Absatz 1 
Nummer 1 EEG zum Ausschluss des Gebots. Die kursiv gedruckten Absätze in diesem Formular, die 
nicht mit dem Zusatz „Hinweis“ versehen sind, sind Bestandteil dieser Formatvorgaben. 

Das Formular „Beiderseitige Erklärung über zukünftige Stromliefermengen“ ist dem Gebot beizulegen, 
um den Nachweis zu führen, dass für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren mindestens 20 
Prozent des bekanntgemachten Ausschreibungsvolumens nach § 16 Satz 2 Nr. 2 WindSeeG (in der 
Fassung vom 1.1.2023) durch Stromlieferverträge mit einem oder mehreren Unternehmen vermarktet 
wird. Für jede als Nachweis dienende Erklärung über einen abzuschließenden Liefervertrag mit einem 
anderen Unternehmen ist ein separates beidseitig unterzeichnetes Gebotsformular „Beiderseitige 
Erklärung über zukünftige Stromliefermengen“ auszufüllen. Bei nicht zusammenhängenden 
Lieferzeiträumen ist für jeden zusammenhängenden Lieferzeitraum ein eigenes Formular 
„Beiderseitige Erklärung über zukünftige Stromliefermengen“ auszufüllen und einzureichen.  

 

1. Angaben zum Bieter 

Firma

sofern der Bieter eine rechtsfähige Personengesellschaft oder juristische Person ist 

Name       Vorname

  
sofern der Bieter eine natürliche Person ist 

Straße, Hausnummer

 

Postleitzahl, Ort

 

Staat

 

E-Mail-Adresse     Telefonnummer

   

Faxnummer 

  

 

  

 

 

 

  

 



 

 

 

2. Angaben zum zu beliefernden Unternehmen 

Firma

sofern der Bieter eine rechtsfähige Personengesellschaft oder juristische Person ist 

Straße, Hausnummer

 

Postleitzahl, Ort

 

Staat

 

E-Mail-Adresse     Telefonnummer

   

 

Hiermit erklären die beiden oben unter Nr. 1 und Nr. 2 benannten Unternehmen, im Falle eines 
Zuschlags  

vom __ __ (Tag) __ __ (Monat) __ __ __ __ (Jahr) bis zum  

__ __ (Tag) __ __ (Monat) __ __ __ __ (Jahr) einen Liefervertrag abzuschließen über  

____________ MW. 

Die beiden Unterzeichner zu 1 und 2 erklären zugleich nicht verbundene Unternehmen im Sinne des 
§ 15 Aktiengesetz zu sein. 

 

Ort       Datum

   

Unterschrift des Bevollmächtigten des Bieters zu Nr. 1 

__________________________________________________________________________ 

 

Ort       Datum

   

Unterschrift eines Bevollmächtigten des Unternehmens zu Nr. 2 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

 

Hinweis: Der Nachweis der Bevollmächtigung für das zu beliefernde Unternehmen zu Nr.2 ist möglich 
durch Einreichung eines Handelsregisterauszugs, aus dem sich die Vertretungsmacht ergibt oder 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht.  


